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DfffâteHeê «bî> obliflatoriWe# ©matt be« Stag. ©dimiebt= uttô SBaBuermeifferberein«.

grfdjeint je SDonnerStagS uitb ïoftet tier ©entefier gr. 3.60, fer gabt gr. 7.20.
gnferate 20 Kt8. fer Iffattige Sßetttjeile, bei größeren SCuftragen

entfpredjenbeu Rabatt.
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©djweijer. dapejiererber-
Battb. S» 95 oje I font bie
delegierten*SBerfammlung beO

Schweif dape^iererberbanbeg
fiait, bie bon 10 delegierten
aus 6 @efttonen BefdjidCt war.

der SSerbanb §ä^lt gegentoärtig 200 SDtitglieber ;
ber dapejiererberein @enf betjarrt gegenüber bent 9Ser=

banbe trpfj wieberbolter ©inlabung auf feiner abiebnen»
ben Haltung. SUS SBorort toirb ®afel unb atè 3Rebi=

ftonOfeftion 33ern beftimmt. 9îadj eingebenber digfuffion
befdjliefjt bie delegiertenberfammlung ben ^Beitritt jum
Sdbtoeijeriftben ©etoerïfdbaftObunb unb jtoar ju einem
^Beitrag bon 10 9?p. pro SWitglieb unb ÜBhmat. der
^Beitritt erfolgt mit rechtlicher Sßirfung bom 1. Sanuar
1904 an. diè Serfammlung fiimmt einem eintrage
èu, nad& weldjem bie ©injeimitglietfcbafi nid&t meßr
èulâffig ift; bie bisherigen ®injelmitglieber beben fidh
ber ihrem SBobnft| näcbftgelegenen Seftion angufcbliefjen.
®ie bisherige b^be ©intrittggebübt toirb auf 50 Sip.
rebujiert.

©efe^lidje llegelung M# £dit'liu0ônte|>»ô.
W. K. da in 83unb unb Kantonen bie gefeblidje

•negelung beg Sebrtinggroefeng au ber dageêorbnung

ift, aber leiber nur in laugfamem dernpo fortfd^reitet,
mag eg bon Sntereffe fein, Ümfcbau p galten, wag in
unferen 9iad)barftaaten p biefem $wecfe gefdjiebt.
deutfçblanb gebt in biefer Siidjtung mit, fetner @e=

fe|gebung atteu (Staaten boran. äöenn man aucb nidjt
mit aßen Pafjnabmen einberftanben fein faim unb
mdjt aiïeê atö für unfere fdbmeijeriftben ißerbältniffe

pr Slatbabmung geeignet finbet, fo Wäre bodj gu wün=
fd^en, bafr unfere 23eborben fkb an biefer ©eroerbepoïittf
ein Söiufter nehmen motten.

Söir glauben annehmen p bürfen, ba§ bie beutfdbe
©ewerbeorbnung ben meiften fiefern febun btnretcbettb
befatmt fei unb möchten baljcr einmal ben 83liif auf
ffranfreich werfen, beffen gewerblidhe 8Serbältniffe
unb ©efebe biel weniger offenmnbig finb.

der frangöfifdfe §anbelgminifter b«t im Sabre 1901
eine ftanbige Äommiffion beS Conseil, supérieur du
travail (Dber»3lrbeitärat) beauftragt, Qsrbebungen über
ba§ Sebrlingêwefeu Oorpuebmen. diefe Äommiffion
bat nun ihren iBeridht über bie gegenwärtigen ^uftätibe
im Sebrtingêwefen in ffranfreieb üeröffentlidht unb be=

gleitet benfelben mit einer fßeibe bon 9teformborfchtägen,
bon benen fie eine IBefferung ber augenblidlidhen 83er=

bältniffe erwartet.
das gegenwärtig in gran freich 3« Stecht beftehenbe

©efeb bon 1851 überlädt ben Parteien boße Freiheit
für Slbfchlug eineê Sebrbertrageê, enthält aber eine
fßeibe bon Söeftimmungen über bie ißfli^ten beg Sehr
berrn unb beg Sebrlingg, über ißrobejeit unb über bie
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Zürich, den S7. August 1SVS.

Mucheufuruch » Im selben Mast v« Willst empfangen, mnßt b« geben;
UWMllZjlXllch. Willst b« ei» ganzes Herz, s- gib ei« ganze« Leben.

Nerdandswesen.

Schweizer. Tapeziererver-
band. In Basel fand die
Delegierten-Versammlung des

Schweiz. Tapeziererverbandes
statt, die von 10 Delegierten
aus 6 Sektionen beschickt war.

Der Verband zählt gegenwärtig 200 Mitglieder;
der Tapeziererverein Genf beharrt gegenüber dem Ver-
bande trotz wiederholter Einladung auf seiner ablehnen-
den Haltung. Als Borort wird Basel und als Revi-
stonssektion Bern bestimmt. Nach eingehender Diskussion
beschließt die Delegiertenversammlung den Beitritt zum
Schweizerischen Gewerkschaftsbund und zwar zu einem
Beitrag von 10 Rp. pro Mitglied und Monat. Der
Beitritt erfolgt mit rechtlicher Wirkung vom 1. Januar
1904 an. Die Versammlung stimmt einem Antrage
zu, nach welchem die Einzelmitgliedschaft nicht mehr
zulässig ist; die bisherigen Einzelmitglieder haben sich
der ihrem Wohnsitz nächstgelegenen Sektion anzuschließen.
Die bisherige hohe Eintrittsgebühr wird auf 50 Rp.
reduziert.

Gesetzliche Regelung des Sehrlingswesens.
IV. lî. Da in Bund und Kantonen die gesetzliche

Regelung des Lehrlingswesens an der Tagesordnung

ist, aber leider nur in langsamem Tempo fortschreitet,
mag es von Interesse sein, Umschau zu halten, was in
unseren Nachbarstaaten zu diesem Zwecke geschieht.
Deutschland geht in dieser Richtung mit seiner Ge-
fetzgebung allen Staaten voran. Wenn man auch nicht
mit allen Maßnahmen einverstanden sein kann und
nicht alles als für unsere schweizerischen Verhältnisse
zur Nachahmung geeignet findet, so wäre doch zu wün-
schen, daß unsere Behörden sich an dieser Gewerbepolitik
ein Muster nehmen möchten.

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß die deutsche

Gewerbeordnung den meisten Lesern schon hinreichend
bekannt sei und möchten daher einmal den Blick auf
Frankreich werfen, dessen gewerbliche Verhältnisse
und Gesetze viel weniger offenkundig sind.

Der französische Handelsminister hat im Jahre 1901
eine ständige Kommission des Oonseil supérieur à
truvail (Ober-Arbeitsrat) beauftragt, Erhebungen über
das Lehrlingswesen vorzunehmen. Diese Kommission
hat nun ihren Bericht über die gegenwärtigen Zustände
im Lehrlingswesen in Frankreich veröffentlicht und be-

gleitet denselben mit einer Reihe von Reformvorschlägen,
von denen sie eine Besserung der augenblicklichen Ver-
hältniste erwartet.

Das gegenwärtig in Frankreich zu Recht bestehende
Gesetz von 1851 überläßt den Parteien volle Freiheit
für Abschluß eines Lehrvertrages, enthält aber eine
Reihe von Bestimmungen über die Pflichten des Lehr-
Herrn und des Lehrlings, über Probezeit und über die
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gälte, in benen ber Vertrag getöft werben !ann. ©g
Bat jeöocfj eine Reifte bort Uebetftänben int Sehrlingg-
tuefen ni(|t beseitigt. 9iamentti<h ift nad) Infidjt ber
Kommiffion bie gewerbliche Slugbitbung ber Arbeiter
Zurückgegangen. gn 17 ©enterben bilbe ntan feine
Sehrlinge mehr aug, fonbern bie Arbeiter gehen au§
ben in ben betreffenben ©enterben eingeteilten §ilfg=
träften tjerbor. Sie Sauer ber Seijrjeit ift eine üöttig
iterfdjiebene, fie fchwantt zwifdjen 10 Sagen, G Söoi^en
itnb 5 galjren. ©benfo fd^ntanlt bie 3af)l ber £et)rlinge
in einem Betriebe gntifc^en 1 unb 5 auf 10 Arbeiter,
gn 90 ®/o bon 150 berfdjiebenen ©enterben befielt nur
ein münbüdjer Sefjrbertrag. Sie Sehrtinge werben oft
§u unnüjjen Arbeiten berwenbet. Sie 9îiif)tauëbilbnng
bon Sehlingen t)at in einer Steide bon ©ewerben auf
biefe einen nachteiligen ©inftufj auggeübt;

Sie Kommiffion möchte nun biefe Uebetftänbe (welche
ja auch foi ung beftehen), burch eine ©rweiterung beg

beftehenben 8ehrtingggeje|eg befeitigen, woju fie fol-
genbe fReformborfchläge auffteüt:

Ser Slbfchtufj eines fchriftlichen SehrbertrageS ift
wünfchenSwert. Um eine Berwenbung beS Sehrlingg
jit unnü|en Strbeiten zu bert)üten unb um beibe ißar=
teien zur ©rfüttung ihrer Pflichten anzuhalten, ift bie

Ueberwachuug beg SehrberhältuiffeS erforberlidj. ©S

follen bamit örtliche Kommiffionen betraut werben, bie

ju gleichen Seilen aug Strbeitgeberh unb Strbeitnehmern
beftehen. gm ferneren berlangt bie Kommiffion bie

Stillegung einer theoretifctien unb praftifdjen ißrüfung
bor ben Prudhommes am Sdjtuffe ber Sehrzeit, fowie
bie SluSftellung eines geugniffeS über bereit ©rfotg.
Sen Prudhommes foEt im gälte ber StuSnüfsung be§

Sehrlingg burch ben Sehrmeifter baS Stecht berliehen
werben, bie galft ber Sehrlinge einzufdjränfen unb in
fehr fctjweren gälten bem Strbeitgeber bie Berechtigung,
Sehrlinge zu heilten, zu entziehen.

gür alte jngenbtichen Strbeiter unter 18 Sahreu foH
ber gadjunterricht obtigatorifch eingeführt werben, welcher
in ber Söerfftatt ober in Befonberen 2ef)tfurfeit ober
gachfchulen zu erteilen ift.

Tout comme chez nous Sauter Borfdjläge, bie
auch bei uns aufgeftetlt unb als berechtigt befunben
worben finb. SBenn fie atfo auch nichts Éeueg für ung
bringen, fo mag both bie Kenntnisnahme, bafj man in
anberen «Staaten zu gleichen Schaffen für bie ^Reform
beS SehrlingSwefenS fommt, unfere ©efe^geber in ihren
guten Ébfichten beftärfen.
OÄuS ben SKtttellungen be8 ©etretariateS beS Sdjioetj. ©ttoerbeöeteins.)

Sedjnüum gretburg. (Korr.) Sag Sechnifum bon
greiburg bezweeft :

A. Bermittelfi eineg entfpredjenben theoretifchen unb
praïtifehen Unterrichtg bie fperanbilbung bon Sechnitern
mittlerer Stufe, bie ftdj bie zur Slugübung ihres Be-
rufeS nötigen Kenntniffe unb gertigfeiten aneignen
wollen.

B Surch gachftubien bie Çeranbitbung bon tüdj-
tigen Arbeitern unb ißraftitern.

Sie Slbteitung A umfafjt:
1. ©ine gathfdjule für SDtafchiuentechuiter mit 7 Semefter
unb 10 Stunben per Sßocfje Slrbeiten in Sehrwerfftätten.
2. ©ine ga<hf<hule für ©leftrotechnifer, Stubienzeit: 7

Semefter mit 10 Stunben per SBoche Arbeiten in Sehr-
meefftätten. 3. ©ine gachfehute für Bantechniter, Stu-
bienzeit : 7 Semefter, inbegriffen 2 Sommerfemefter auf
Bauplänen. 4. ©ine gachfchule für ©eometer, Stubien-
Zeit: 6 Semefter. 5. ©ine gadhfchule für beîoratioe
Künfte (QeichnungSlehrer, Stein- unb ^oljbilbhauer,
betoratibe äWalerei, Sithographie, Stiderei). Stubien-
Zeit: 7 Seme,1er.

Sie Slbteitung ß umfaßt: 1. ©ine Sehrwertftättefür
ÜRechanifer (4 gahre Sehrzeit). 2. ©ine Sehrwertftätte
für Steinme^er unb SKaurer (2 gahre Sehrzeit). 3. ©ine
Sehrmertftätte für Bau- unb SJtöbelfchreiner (3 gahre
Sehrzeit).

Sag Schuljahr 1903/1904 beginnt SonnerStag ben
1. Dftober mit fßrüfung bon neuen Schülern. Ser
Schüler mu| minbefteng 15 gahre alt fein.

Telegr.-Adresse : Armaturenfabrik. Telephon No. 214.

/Irmaturenjabrik Zürich
Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik Akt.-Ges., Nürnberg..
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Fälle, in denen der Bertrag gelöst werden kann. Es
hat jedoch eine Reihe von Uebelständen im Lehrlings-
wesen nicht beseitigt. Namentlich ist nach Ansicht der
Kommisston die gewerbliche Ausbildung der Arbeiter
zurückgegangen. In 17 Gewerben bilde man keine

Lehrlinge mehr aus, sondern die Arbeiter gehen aus
den in den betreffenden Gewerben eingestellten Hilfs-
kräften hervor. Die Dauer der Lehrzeit ist eine völlig
verschiedene, sie schwankt zwischen 10 Tagen, 6 Wochen
und 5 Jahren. Ebenso schwankt die Zahl der Lehrlinge
in einem Betriebe zwischen 1 und 5 auf 10 Arbeiter.
In 90 °/o von 150 verschiedenen Gewerben besteht nur
ein mündlicher Lehrvertrag. Die Lehrlinge werden oft
zu unnützen Arbeiten verwendet. Die Nichtausbildung
von Lehrlingen hat in einer Reihe von Gewerben auf
diese einen nachteiligen Einfluß ausgeübt-

Die Kommission möchte nun diese Uebelstände (welche
ja auch bei uns bestehen), durch eine Erweiterung des
bestehenden Lehrlingsgesetzes beseitigen, wozu sie fol-
gende Reformvorschläge aufstellt:

Der Abschluß eines schriftlichen Lehrvertrages ist
wünschenswert. Um eine Verwendung des Lehrlings
zu unnützen Arbeiten zu verhüten und um beide Par-
teien zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten, ist die

Ueberwachung des Lehrverhältnisses erforderlich. Es
sollen damit örtliche Kommissionen betraut werden, die

zu gleichen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern
bestehen. Im ferneren verlangt die Kommission die

Ablegung einer theoretischen und praktischen Prüfung
vor den?iwätwmrrw8 am Schlüsse der Lehrzeit, sowie
die Ausstellung eines Zeugnisses über deren Erfolg.
Den ?ruckbomm<Z8 soll im Falle der Ausnützung des

Lehrlings durch den Lehrmeister das Recht verliehen
werden, die Zahl der Lehrlinge einzuschränken und in
sehr schweren Fällen dem Arbeitgeber die Berechtigung,
Lehrlinge zu halten, zu entziehen.

Für alle jugendlichen Arbeiter unter 18 Jahren soll
der Fachunterricht obligatorisch eingeführt werden, welcher
in der Werkstatt oder in besonderen Lehrkursen oder
Fachschulen zu erteilen ist.

lont, comme eìw2 norm! Lauter Vorschläge, die
auch bei uns aufgestellt und als berechtigt befunden
worden sind. Wenn sie also auch nichts Neues für uns
bringen, so mag doch die Kenntnisnahme, daß man in
anderen Staaten zu gleichen Schlüssen für die Reform
des Lehrlingswesens kommt, unsere Gesetzgeber in ihren
guten Absichten bestärken.
(Aus den Mittellungen des Sekretariates des Schweiz. Gcwerbevereins.)

Rerlchìàttes.
Technikum Freiburg. (Korr.) Das Technikum von

Freiburg bezweckt:
Vermittelst eines entsprechenden theoretischen und

praktischen Unterrichts die Heranbildung von Technikern
mittlerer Stufe, die sich die zur Ausübung ihres Be-
ruses nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen
wollen.

U Durch Fachstudien die Heranbildung von tüch-
tigen Arbeitern und Praktikern.

Die Abteilung ^ umfaßt:
1. Eine Fachschule für Maschinentechniker mit 7 Semester
und 10 Stunden per Woche Arbeiten in Lehrwerkstätten.
2. Eine Fachschule für Elektrotechniker, Studienzeit: 7

Semester mit 10 Stunden per Woche Arbeiten in Lehr-
Werkstätten. 3. Eine Fachschule für Bantechniker, Stu-
dienzeit: 7 Semester, inbegriffen 2 Sommersemester auf
Bauplätzen. 4. Eine Fachschule für Geometer, Studien-
zeit: 6 Semester. 5. Eine Fachschule für dekorative
Künste (Zeichnungslehrer, Stein- und Holzbildhauer,
dekorative Malerei, Lithographie, Stickerei). Studien-
zeit: 7 Semester.

Die Abteilung lZ umfaßt: 1. Eine Lehrwerkstätte für
Mechaniker (4 Jahre Lehrzeit) 2. Eine Lehrwerkstätte
für Steinmetzer und Maurer (2 Jahre Lehrzeit). 3. Eine
Lehrwerkstätte für Bau- und Möbelschreiner (3 Jahre
Lehrzeit).

Das Schuljahr 1903/1904 beginnt Donnerstag den
1. Oktober mit Prüfung von neuen Schülern. Der
Schüler muß mindestens 15 Jahre alt sein.
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